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Funny, da würde ich mich noch mal an den Personalrat wenden, denn auch da ist eigentlich
erkennbar, dass es nicht rechtsmißbräuchlich ist. Aber ja, die Ablehnung ist rechtens, denn du
hast gar keinen Anspruch mehr auf das 2. Jahr Elternzeit, wenn du nur eines angemeldet hast!
Deine Idee müsste auch gehen, aber auch da besteht das Problem, dass du keinen Anspruch
auf weitere Elternzeit bis zum 2. Geburtstag hast!
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